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RS OGH 1961/11/10 2Ob436/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1961

Norm

BStG §5

Rechtssatz

1./ Der Straßenerhalter hat nur die ihm zumutbaren Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

2./ Die Organe des Straßenerhalters müssen sich nur dann über die ordnungsgemäße Bestreuung der Straße

vergewissern, wenn ihnen der gefährliche Zustand der Fahrbahn infolge Vereisung bekannt war oder bekannt sein

mußte.

Entscheidungstexte

2 Ob 436/61

Entscheidungstext OGH 10.11.1961 2 Ob 436/61

Veröff: ZVR 1962/97 S 81

Schlagworte

RS wurde ursprünglich zu § 11 BStG 1948 erstellt.
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